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Fürst + Fürstenhaus 
Aus Anlass des Jahreswechsels hat S.D. 
Fürst Franz Josef II von Liechtenstein 
traditionsgemäss Glückwunschtelegram
me an Papst Paul VI, an den schweize
rischen Bundespräsidenten Nello Celio, 
am den österreichischen Bundespräsi
denten Jonas, an Königin Elisabeth von 
England und an den deutschen Bundes
präsidenten Heinemann abgesandt. Die 
Glückwunschdepeschen hatten folgen
den Wortlaut: 

An Papst Paul VI 
«Zum Neuen Jahr bitte ich Euere Heilig
keit die herzlichsten und aufrichtigsten 
Wünsche für die Gesundheit und das 
Wohlergehen Euerer Heiligkeit ent
gegennehmen zu wollen. Meine Regie
rung und das liechtensteinische Volk 
sind mit mir in dem Wunsch vereinigt, 
der Schutz Gottes möge Euere Heilig
keit auch im Neuen Jahr begleiten.» 

An Bundespräsident Celio 
«Für uns Liechtensteiner ist das Neu
jahrsfest ein freudiger Anlass, der uns 
in so wohlwollender Freundschaft ver
bundenen Eidgenossenschaft zu geden
ken. Ich übermittle Ihnen, Exzellenz, 
unsere herzlichen Glückwünsche nicht 
nur im eigenen Namen, sondern auch in 
dem meiner Regierung und aller Liech
tensteiner. Wir alle wünschen Ihnen, 
dem Bundesrat und Ihrem Volke alles 
Gute und Gottes Schutz und Segen. 
Möge das Neue Jahr im Geiste der sich 
zwischen uns immer mehr vertiefenden 
Freundschaft stehen.» 

An Bundespräsident Jonas 
«Für das Neue Jahr sende ich Euer Ex
zellenz sowie der österreichischen Bun
desregierung und allen Oesterreichern 
meine herzlichen Glückwünsche. Meine 
Regierung und alle Liechtensteiner 
schliessen sich meinen Wünschen an 
und wir alle hoffen, dass das Neue Jahr 
Ihnen Exzellenz persönliches Wohl
ergehen und unserem Nachbarlande 
Oesterreich eine gedeihliche und fried
liche Zukunft bringen möge.» 

An Königin Elisabeth II 
«Aus Anlass des Jahreswechsels über
mittle ich Eurer Majestät meine auf
richtigsten Wünsche für Ihr persön
liches Glück und Wohlergehen sowie 
jenes des königlichen Hauses und die 
Prosperität Ihres Volkes.» 

An Bundespräsident Heinemann 
«Zum Neuen Jahr sende ich Ihnen Ex
zellenz meine herzlichen, aufrichtigen 
Wünsche für Ihr persönliches Wohl
ergehen sowie für eine glückliche Zu
kunft des deutschen Volkes.» 

Donnerstagausgabe entfällt! 
Wegen des Feiertages am 6. Januar (Drei-

könig) entfällt die Donnerstagausgabe dieser 
Woche. Unsere Zeitung erscheint noch einmal 
morgen Mittwoch und am kommenden Samstag. 
Da Redaktion und Druckerei am Donnerstag ge
schlossen sind, wären wir unseren Mitarbeitern 
und Inserenten dankbar, wenn sie uns allfällige 
Manuskripte für die Samstagausgabe bereits 
morgen Mittwoch übergeben könnten. 
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Zum Stipendiengesetz 
Doch noch eine brauchbare Vorlage? 

Als die Regierung (Ressort Dr. Alfred Hilbe) 
zur Landtagssitzung vom 24. 11. 1971 ein neues 
Stipendiengesetz einbrachte, herrschte bei allen 
Kennern und Befürwortern der Materie eher 
Enttäuschung statt der  erwarteten Begeiste
rung vor. 

Statt eines neuen Gesetzes gab es lediglich 
eine Novelle zum alten, das im Jahre 1961 
geschaffen und seither einige Male verbessert 
worden war. Es wurden zwar sowohl die Sti
pendienkommission', die Hochschulkommission 
wie die akademische Verbindung «Rheinmark» 
zur Vernehmlassung und zur Mitarbeit einge
laden, doch stellte sich nach Vorliegen des  
Entwurfes heraus, dass man diese Einladung 
zur Mitsprache offenbar nur als. Formalität be
trachtet hatte. Jedenfalls blieben die Entwürfe 
und Anregungen aus diesen Gremien in der 
Regierungsvorlage unberücksichtigt. Dazu kam 
noch, dass die neue Vorlage sozusagen in letz
te r  Minute auf dem Tisch der Regierung lan
dete, so dass auch zu einem nachträglichen 
Vernehmlassungsverfahren mit den genannten 
Fachkommissionen und -gremien. keine Zeit 
mehr blieb. 

Ein diesbezüglicher Antrag der FBP-Fraktion 
in der Regierung wurde abgelehnt. Die Vorlage 
ging also in letzter Minute in den Landtag. 
Dort wehrte sich die FBP-Fraktion verständ
licherweise erneut dagegen, dass man sie un
ter dem Vorwand des Zeitdruckes vor voll
endete Tatsachen zu stellen versuche. Einig 

wan man sich eigentlich nur  darüber, dass die 
zu beschliessenden Neuerungen am 1.1. 1972 
in Kraft treten müssten, notfalls auch rück
wirkend. 

Anlässlich der  ersten Lesung kündigte der 
FBP-Fraktionssprecher Dr. Peter Marxer denn 
auch an, dass sich die FBP-Fraktion allfällige 
Verbesserungsvorschläge für die zweite Lesung 
vorbehalte, nachdem sie keine Zeit mehr ge
funden hatte, solche schon zur ersten Lesung 
termingerecht einzubringen. 

Wie ernst es den FBP-Abgeordneten in die
ser Angelegenheit war, zeigte sich anlässlich 
der angekündigten, zweiten Lesung in der 
öffentlichen Landtagssitzung vom 15. Dezember. 
In der Zeit zwischen der Sitzung des Landtages 
vom 25. November bis zum 15. Dezember wurde 
in speziell dazu bestellten Fachgremien der 
FBP-Fraktion die Regierungsvorlage durchge
arbeitet und mit Verbesserungsvorschlägen 
versehen. Die ergänzenden Vorschläge wurden 
zu Papier gebracht und allen Abgeordneten 
schon zwei Tage vor  der öffentlichen Sitzung 
als Diskussionsgrundlage zugestellt. Auf diese 
Art und Weise sollte den Abgeordneten beider 
Fraktionen die Möglichkeit gegeben werden, 
die Abänderungsvorschläge anhand der schrift
lichen Unterlage zu prüfen und ins vorgelegte 
Gesetz einzubauen. 

Zu Beginn der zweiten Lesung (am 15. 12.) 
unterstrich de r  FBP-Spr,echer, dass seine Frak
tion bereit sei, über die vorgelegten Verbes

serungsvorschläge sofort zu sprechen und sie 
in die Vorlage einzubauen. Sollte jedoch eine 
Landtagskommission gewünscht werden, so 
wäre die FBP bereit, auch dort konstruktiv 
mitzuarbeiten. 

Dr. Manxer betonte jedoch, dass allfällige Be
schlüsse auf jeden Fall so gefasst werden 
müssten, dass die vom Gesetz Betroffenen 
(Studierende und deren Eltern) nicht durch 
zeitliche Verzögerungen zu materiellem Scha
den kämen. Im übrigen aber lasse sich die 
FBP-Fraktion. mit Zeitdruckmethoden nicht in 
ihren parlamentarischen Rechten schmälern. 

Die VU-Fraktion Hess hierauf durch ihren 
Sprecher die geleistete Arbeit der FBP zwar 
anerkennen, wollte sich im übrigen aber auf 
eine Lesung der Verbesserungsvorschläge im 
öffentlichen Landtag nicht einlassen. Sie sprach 
sich für die Bildung einer Landtagskommission 
aus, die das  FBP-Papier ohne Bekanntgabe im 
öffentlichen Landtag einfach zu übernehmen 
und zu bearbeiten habe. Ein diesbezüglicher 
Gegenantrag der FBP wurde mit 8 : 7 Stimmen 
abgelehnt. 

Derzeit befasst sich also eine Landtagskom
mission mit den Verbesserungsanträgen der  
FBP, die w i r  nachstehend näher erläutern. Im
merhin war man sich darüber einig, dass die 
zu beschliessende Gesetzesnovelle rückwirkend 
auf 1.1. 1972 in Kraft treten wird. Wenn  diese 
Art der politischen Arbeit auf eine Minderheits
fraktion auch nicht gerade ermutigend wirken 
wird, so danf man im Interesse der Sache doch 
hoffen, dass letztlich doch noch e in  brauch
bares und wirkungsvolles Gesetz e i t s tehen  
wind. 

Für flexiblere Ausbildungsbeihilfe 
Die Verbesserungsvorschläge der FBP-Fraktion im Landtag 

Gemäss der Zielsetzung eines Gesetzes Uber staatliche Ausbildungs- und Fortbildungsbeihil
fen sollten die Förderungsmassnahmen jeder Liechtensteinerin und jedem Liechtensteiner un
geachtet seiner materiellen Verhältnisse die Möglichkeit vermitteln, ein Studium zu absolvie
ren, das seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Es geht dabei um materielle Ansprü
che, die sowohl den Studierenden wie deren Eltern eine Hilfe zur Selbsthilfe oder — wenn 
die Umstände es fordern — die notwendige, materielle Grundlage zum Studium überhaupt 
vermitteln sollen. Hier sind nun die wesentlichen Auszüge aus den Verbesserungsvorschlägen 
der FBP-Fraktion zur Novelle des Stipendiengesetzes: 
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• Die Stipendien und Darlehensbeträge sollen 
nicht als starre Bestandteile des Gesetzes fest
gelegt werden. Es wird vorgeschlagen, den Be
griff von anerkennbaren Studienkosten in das 
Gesetz einzubauen um damit ein Maximum an 
Flexibilität zu erreichen. Die Studienkosten 
können damit den tatsächlichen Verhältnissen 
des jeweiligen Studienortes und der Studien
richtung sowie der  Teuerung angepasst wer
den. Die auszurichtenden Summen sollen nach 
den bereits vorliegenden, statistischen Unter
lagen mit Verordnung individuell festgelegt 
und mindestens alle drei Jahre revidiert wer
den! 
• Die Finanzierung der anerkannten Studien
kosten erfolgt beim vollfinanzierten Studieren
den (Einkommen des Vaters unter 18 000 Fran
ken) mit einem Stipendium, das 50 Prozent der 
anerkannten Kosten und einem Darlehen, das 
die anderen 50 Prozent der anerkannten Stu
dienkosten ausmacht. J e  nach Einkommensver
hältnissen der Eltern erfolgt eine Abstufung 
dieser Förderungsmassnahmen bis zu 40 Pro
zent des Satzes, den ein «vollfinanzierter» Stu
dent beanspruchen kann, wobei dann auch die
ser Anteil an den gesetzlich vorgesehenen Ge-
samtförderungsmassnahmen in Stipendien und 
Darlehen aufzuteilen ist. Die Abstufung soll so 
erfolgen, dass auch im Bereich des Mittelstan
des eine wirksame Förderung erfolgen kann. 
Bei der  Einstufung des Einkommens der Eltern 
ist, die Kinderzahl besonders zu berücksich
tigen. Es wird vorgeschlagen, einen Abzug auf 
das  verrechenbare Einkommen v o n  2000 Fran
ken  pro Kind vorzunehmen. 
• Künftig sollen auch Studierende in den Ge-
nuss von Förderungsmassnahmen kommen, de
n e n  mit Rücksicht auf die Einkommensverhält
nisse ihrer Eltern zunächst kein gesetzlicher 
Anspruch auf Stipendien erwächst. In solchen 
Fällen sollen 50 Prozent der anerkannten Stu
dienkosten als Darlehen für volljährige Studie
rende vorgesehen werden. Dabei sollen auch 

jene Fälle erfasst werden, in denen Studierende 
ihre Studien nicht fortsetzen können, etwa weil 
ihnen die Eltern eine weitere, finanzielle Un
terstützung versagen. 
• Der sogenannte Zweite Bildungsweg (mit 
Studium an Mittelschulen — Zweitwegmatura 
— Abendmatura) soll hinsichtlich Stipendien 
und Darlehen dem übrigen Studium gleichge
stellt werden. 
• Verheiratete Studenten sollen während ihrer 
normalen Studienzeit Anspruch auf eine jähr
liche Haushaltszulage von 1800 Franken haben. 
• Das Lehrlingsstipendium soll auf 1000 Fran
ken erhöht werden, um damit vor allem jene 
Lehrlinge zu unterstützen, die aufgrund ihres 
Berufes weiter entfernte Gewerbeschulen (etwa 
in Zürich oder St.Gallen) besuchen müssen. 
• Im neuen Gesetz soll auch die Ausrichtung 
von Unkostenbeiträgen für Umschulungskurse 
festgelegt werden. 
• Die Geschäftsführung des  Stipendienwesens 
soll künftig a n  das Schulamt übertragen wer
den. Der Leiter des Schulamtes führt auch den 
Vorsitz der Stipendienkommission, wodurch 
das Stipendienwesen eine klare Zuordnung zu 
den im neuen Schulgesetz geschaffenen Orga
nen erhält. 
• Schliesslich sollte im neuen Gesetz die Ver-
waltungs- und Beschwerdeinstanz (VBI) bei all
fälligen Beschwerden angerufen werden kön
nen. Da es sich bei Ausbildungs- und  Fortbil
dungsfragen mitunter um Probleme handelt, die 
das ganze spätere Leben, die Existenz eines 
Menschen tangieren können, soll die Beschwer
demöglichkeit auch bei der  höchsten Verwal
tungsgerichtsbarkeit des Landes gegeben sein! 
In der  Regierungsvorlage gilt die Regierung als 
letztentscheidende Instanz. 

Wie gesagt, diese Verbesserungsvorschläge 
der FBP befinden sich jetzt in einer  Landtags
kommission, die darüber befinden wird, inwie
weit sie in das zu beschliessende, neue Gesetz 

eingebaut werden können oder nicht. Da der  
FBP die Möglichkeit verbaut wurde, ihre Vor
schläge im Plenum des Landtages öffentlich 
vorzutragen, kennt man auch die Stellung
nahme der  VU-Mehrheitsfraktion zu den Ver
besserungsvorschlägen nicht. 

Naturschutz 
Fehlurteil mit Todesfolge 
Laien, Jäger  und Veterinärbehörden waren  

bisher der Ansicht, dass die Füchse die Haupt
träger der  Tollwut unter den Wildtieren seien. 
So wurden Ausrottungsfeldzüge mit Pulver und 
Blei, Giftgas und Feuer unternommen um Mei
ster Reineke den  Garaus zu machen. In man
chen Gegenden ist dies gelungen. 

Leider konnte die Tollwut nicht wirksam ein
gedämmt oder ausgerottet werden. Heute weiss 
man, dass die Ausbreitung der Tollwut in der  
Hauptsache den Kleinsäugern, wie zum Beispiel 
Ratten und Mäusen zugeschrieben werden 
muss. In unserer vom Wohlstandsmüll über
säten Landschaft haben diese beste Lebens
bedingungen. Zum Beispiel fallen auf einen 
Bundesbürger drei Ratten, wie vorsichtige 
Schätzungen ergeben haben. Selbstverständlich 
ist, dass sich die Katzen und Füchse leicht in
fizieren können, wenn sie Kleinsäuger ver
speisen, die Tollwutkeime bereits in  sich tra
gen. Die tieferen Ursachen der Tollwut sind 
also typische ungelöste Umweltprobleme, wie 
Abfall- und Abwasserbeseitigung. Bedauer
licherweise musste die ungerechtfertigte Rech
nung der Fuchs mit seinem Leben bezahlen, der 
als Gesundheitspolizist das einzig richtige tat, 
nämlich überhandnehmende Mäuse und Ratten 
zu vernichten. 

(Aus Deutscher Natiurechutzring) 
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